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Löffler, dann Josephen Renzl, sive Sonnenberg /: die ihm aber damals weder denk
Tauf- noch Schreibnamen nach bekannt gewesen /./ benebst einer Weibsperson, so
des Renzls Weib zu sein Vorgeben und 2 Ainder übers Feld nach dem Zaun
hergehen sehen, Weilen dann der Aleinere idest (der ist) Löffler ein blaues Tamisol
angetragen, und aus einem Räubern, so kurz zuvor auf der Gmain beim Reiter¬
bauern die nächtliche Plünderung : und harte Tractierung der Leute ausgeübt,
zwei mit blauen Röcken bekleidet zu sein descrediert worden, so haben sie solchen
gleich für verdächtig angesehen und er, dann der Anecht zusammen gsagt, des
seinds gwiß schon die rechten etc. . . . wie er dann sogleich auf die bei ihm ge
habten Flinggen (Flinten) das Zündpulver geschüttet. Nachdem sie nun endlich
auf dein Fürstenweg zusammenkommen, habe er diese Aerle gefragt: woher und
wer sie seien? Darauf ihnen der ältere idest (er ist) Renzl geantwortet, es wäre
derselbe ein Glastrager und Schernfanger, der kleinere aber erst zwei Tage zuvor,
zum Tragen, von ihm aufgenommen worden, kommen aus Bayern von einer
Stadt, die schon genannt worden, aber ihm anwieder abgefallen (aus dem Ge¬
dächtnis) sei, anhero, und wollen über Brodhausen. Wo sonst sie stets hin und
her? Nach 5t. Ilgen gehen, daselbst Glas einzukaufen, mit dem Beisatz, der
Wirt zu bedeuten Brodhausen kenne ihn gut, dem endlich er auch Glauben bei¬
gemessen, jedoch den Löffler wegen seines blauen Tamisols in Verdacht behalten,
derowegen er ihn auch visitiert hat. Da nun dessen Ranzen ganz voll mit Tüchern,
Beilachen nnd Aamingezeug erfunden worden, wäre er in dessen (dieser) Wut-
mästung bestärkt, und von ihm der Verdächtige befragt worden, woher er solche
Sachen habe. Darüber derselbe vorgeben, er hätte es in einem gewissen benannten
Drt in Bayern gekauft, sie selbig (dieselben), weil sie dem nicht geglaubt, in
Empfang genommen und mit sich nach Salzburghofen geführt, daselbst sodann
bei Georg prunmayer, Gastgeber in der Stuben visitiert, den größeren samt dessen
angegebenen Weib, und denen Rindern aber gehen lassen haben. Gleichwie sie
aber in der Visitation bei dem Löffler Pulver und eine Bleikugel, dann bei ^
Gulden Geld in unterschiedlich kleinen Münzen gefunden, also habe er folgends
dafür gehalten, daß er ein verruchter Mensch, und der bei ihm gewesen auch
seiiles Gebieter sein müsse, weshalb er den Löffler dem Anecht in Verwahrung
gegeben, und dem entgangenen Renzl nachgesetzt, den er auch zu Liefering nächst
bei der Airch ersten Bichl (Bühel oder Hügel) angetroffen, sodann gleich mit sich
genommen, das Weib und die Ainder aber, weilen auf sie kein Verdacht gefunden,
gehen lassen habe. Der Renzl habe zwar wiederholt, der Wirt zu Brodhausen
erkenne ihn gut, solle ihn dahinführen, so er ihm auch zugesagt, zu tun aber nit
gedenkt habe. Wie sie miteinander nach Freilassing gekommen, sei auch der Anecht
mit dem Löffler schon daselbst gewesen, worauf sie beide Malefikanten anhero
nach Stauffeneck in Verhaft geführt, (beendet)

hochfürstl. Salzburgisches Pfleggericht
Stauffenegg, plain und Glann.

Bewahrung gefangener Missetäter.
Nach den Salzburger Weistümern muß die Täfern einen gefangenen Russe¬

täter bis zu 3 Tagen, wenn es not ist, gefangen halten un.d verköstigen. Die
mündliche Ueberlieferung (Herr Joseph Schindler von Salzburghofen sSiehe unter
Gerichtspranger) weiß voll seinem Vater, daß das Mirtlwirtshaus ein Gefängnis
war und dort die Verbrecher „vorübergehend" eingesperrt wurden, bis sie weiter¬
transportiert werden konnten. Sein Vater sagte auch, daß steinerne Bänke entlang
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